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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Haupt- und Beteiligungsausschuss 16.12.2010 öffentlich 

Rat der Stadt Bielefeld 16.12.2010 öffentlich 
 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Änderung der Allgemeinen Grundsätze über die Vergabe von Aufträgen der Stadt 
Bielefeld (Vergabegrundsätze) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Allgemeinen Grundsätze über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Bielefeld 
(Vergabegrundsätze) vom 08.09.1988, zuletzt geändert mit Ratsbeschluss vom 25.06.2009, 
werden wie in Anlage 1 dargestellt geändert. 
 
Begründung: 
 

Durch das Inkrafttreten des Rd.Erl. des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 
02.12.2010 (Vereinfachungen im Vergaberecht für Gemeinden (GV)) werden die 
Wertgrenzenregelungen des Gem. Runderlasses des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und 
Energie, des Innenministeriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie und des Ministeriums für Bauen und Verkehr NRW 
vom 03.02.2009 (Beschleunigung von Investitionen durch Vereinfachung des Vergaberechts) 
befristet vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 verlängert. 
 
Zur Umsetzung dieser Verlängerung sind die Allgemeinen Grundsätze über die Vergabe von 
Aufträgen der Stadt Bielefeld (Vergabegrundsätze) vom 08.09.1988, zuletzt geändert mit 
Ratsbeschluss vom 25.06.2009, anzupassen. 
 
In Anlage 1 sind die sich ergebenden Änderungen der Vergabegrundsätze dargestellt; in Anlage 2 
ist die sich aus diesen Änderungen ergebende neue Fassung der Vergabegrundsätze beigefügt. 
 
In einem zweiten Schritt sind auf der Basis dieser Vergabegrundsätze vom Oberbürgermeister die 
Vergabedienstanweisungen entsprechend anzupassen. 
 
 
Oberbürgermeister/Beigeordnete(r) Wenn die Begründung länger als drei 

Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 



  
 
 
 
 


